
Für die nachhaltige Funktionalität implantatgetragener 
Versorgungen ist das Zusammenspiel aus Qualität des Im-
plantatsystems, prothetischer Planung und konsequenter 
Nachsorge entscheidend. Vor diesem Hintergrund geht 
die bredent group eine strategische Co-Partnerschaft mit 
IMPROIC®, einem Anbieter klinisch geprüfter Nachsorge-
produkte für Implantate, sowie der Gesellschaft für Zahn-
gesundheit, Funktion und Ästhetik (GZFA) ein. Ziel der Ko-

operationen: die gesamte im-

plantologische Versorgungskette von der Erstinformation 
bis zur Pflege implantatgetragener Versorgungen patien-
tenzentriert gestalten und Praxisteams durch standardi-
sierte Tools, Inhalte und Produkte unterstützen.
Die Kooperation mit der GZFA rückt die Phase vor dem 
eigentlichen Eingriff in den Fokus – als neutrale Informa-
tionsplattform klärt sie evidenzbasiert über Implantologie, 
Funktion und Ästhetik auf. Innerhalb dieser Plattform wird 
die bredent group als Qualitätsanbieter implantologi-
scher Lösungen positioniert – ohne werbliche Ansprache, 
sondern als glaubwürdiger Partner für funktionell orien-
tierte, nachhaltige Versorgungskonzepte. 
Die Partnerschaft mit IMPROIC® adressiert die struktu-
rierte Implantatpflege. IMPROIC® liefert klinisch validierte 

Produkte zur Nachversorgung wie antibakterielle 
Zahnpasten und Gele, Mundspülungen sowie 

regenerative Spezialpflegeprodukte. Ergän-
zend wurde der „Hygiene Guide“ entwi-
ckelt – ein praxisnahes Beratungs- und 
Schulungstool zur strukturierten Patien-
tenführung, individuellen Produktempfeh-
lung und Steigerung der Compliance. 
Nachsorge wird damit systematisiert, re-
produzierbar und effizient 
gestaltet.

Quelle:

bredent medical GmbH & Co. KG

bredent group etabliert Co-Branding-
Partnerschaften mit GZFA und IMPROIC®
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Die GOZ 3240 (Vestibulumplastik oder Mundbodenplas-
tik kleineren Umfangs, auch Gingivaextensionsplastik), je 
Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, für einen Bereich bis 
zu zwei nebeneinander liegenden Zähnen, ggf. auch am 
zahnlosen Kieferabschnitt, wird im Bundesdurchschnitt 
(Januar 2024 bis Dezember 2024) mit dem 3,0-fachen Fak-
tor abgerechnet. Das GKV-Niveau liegt bei dem 4,93-fa-
chen Faktor; um dieses Niveau zu erreichen, muss entspre-
chend mit dem 4,93-fachen Faktor abgerechnet werden.
Ein Bindegewebstransplantat in einem zahnlosen Bereich 
ist weder in der GOZ noch in der GOÄ enthalten und muss 
daher als Analogleistung im Sinne des § 6 Abs. 1 GOZ berechnet werden. Die Leis-
tung wird im Bundesdurchschnitt mit einem Betrag in Höhe von 173,12 Euro honoriert.

Abrechnung Vestibulumplastik 
oder Mundbodenplastik

Infos zum 
Unternehmen

Quellen: DZR HonorarBenchmark

und BEMA-Punktwert: 1,2702
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